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Hans und Martin Weischenfelder (hingerichtet 1528)
Wiedertäufer

Am 30. Januar 1528 wurden in Bamberg fünf Wiedertäufer hingerichtet. Martin
Marstaller aus Bamberg, ein Augenzeuge, hielt darüber fest: „Einer widerrufft, der
wurt mit dem Schwert bey dem Feuer gericht, die andern 4 pliben uff irem ver-
stockten Glauben und lissen sich verprennen, darunter ein rechter selbst Hauptsa-
cher was, so getauft unnd gepredigt hett, [...] demselben wurt erstlich die Zungen
gezwickt, darnach noch 2 Zwick bis zum Feuer, ein rechter Schalck mit Namen N1

Weischenfelder unnd sein Bruder N Mulner.“2

Der als „Hauptsacher“ und „rechter Schalck“ Bezeichnete hieß Hans Weischen-
felder. Er ist wohl identisch mit dem gleichnamigen Mann, der 1517 die Staffelstei-
ner Hopfenmühle kaufte und noch 1524 als Müller in Staffelstein erwähnt wird3.
In einem Verzeichnis der Staffelsteiner Haushalte aus dem Jahr 1526 wird aller-
dings Martin Weischenfelder als Besitzer genannt4; er verbirgt sich wohl hinter
dem 1528 hingerichteten Bruder des Hans Weischenfelder, dem Marstaller in sei-
nem Bericht den Namen „Mulner“ (= Müller) gab.

Beide Brüder hielten am Täufertum fest und wurden dafür auf eine damals eher
ungewöhnliche, besonders abschreckende Weise hingerichtet: Sie wurden bei le-
bendigem Leib verbrannt; Hans Weischenfelder zwickte man zuvor mehrmals mit
einer glühenden Zange, weil er seinen Glauben als Täuferapostel verbreitet hatte.

Die Lehre, der die Brüder anhingen, unterschied sich wesentlich von der Theo-
logie der oberdeutschen Täufer. Sie war im Staffelsteiner Raum von Hans Hut ver-
breitet worden.

Hut5, gebürtig aus Haina bei Römhild, war Anfang der 1520er Jahre als Buch-
händler und -binder durch Thüringen und Franken gewandert und in dieser Zeit
unter den Einfluß des radikalen Reformators Thomas Müntzer († 1525) geraten,
der das von Gott eingegebene „innere Wort“ über das Schriftwort setzte.

Als Hut sich 1524 ganz im Sinne Müntzers weigerte, sein neugeborenes Kind
taufen zu lassen, wurde er aus seinem Wohnort Bibra ausgewiesen. Während des
Bauernkriegs hielt er sich in der Umgebung Müntzers auf. Im Mai 1526 taufte ihn
Hans Denck in Augsburg. In der Folgezeit missionierte Hut um Coburg, um Staf-
felstein und in Österreich, bis er verhaftet wurde. In einem Augsburger Gefängnis
starb er Ende 1527.

Huts Lehre basierte auf Müntzers Theologie. Wie dieser erwartete Hut „die
endzeitliche Reinigung der Christenheit“6 von Sündern und Gottlosen, womit be-
sonders Klerus und Fürsten gemeint waren. Gott würde das letzte Gericht über sie
heraufführen; sein Werkzeug sollten die Türken sein. Als Termin für das göttliche
Strafgericht verkündete Hut, ausgehend von Müntzers Todestag und gestützt auf
biblische Prophetien, den Sommer 1528. Die Erwählten, die vom Gericht ver-
schont bleiben sollten – nach der Johannes-Offenbarung 144 000 –, ,versiegelte‘
Hut, indem er einen Finger in Wasser tauchte und ihnen damit ein Kreuz auf die
Stirn zeichnete, was von der Obrigkeit als ,Wiedertaufe‘ mißverstanden wurde7.

Ein Anhänger Huts in Zilgendorf (Pfarrei Altenbanz) gab dessen Endzeitschil-
derung wie folgt wieder: Hans Hut habe gelehrt, die Türken würden ins Land



kommen. Während des Krieges würde das Evangelium „lauter und klar“ gepredigt
werden. Die Menschen würden sich in den Wäldern verstecken. Doch verschont
würden nur die Auserwählten, „so sich durch ditz Zeichen zu Cristo verpunden“.
Sie sollten dann, „die jhenen, so den Turcken uberplieben, vollent ausreuten, und
paldt darnach wurd Cristus und der jungst Tage komen“8.

Hut missionierte zunächst in seiner engeren Heimat und im Coburger Land.
Den Weg in den Staffelsteiner Raum ebnete ihm der in Scherneck ansässige Prie-
ster Johannes Müller, dessen Predigten zahlreiche Staffelsteiner schon im Januar
1526 besucht hatten und der später selbst im täuferischen Sinn lehrte. Er schickte
Hut im Frühherbst 1526 zu – aus seiner Sicht – vertrauenswürdigen Personen in
Zilgendorf und Uetzing.

Zu den ersten Anhängern, die Hut auf diese Weise gewinnen konnte, zählten die
aus Uetzing stammenden Brüder Veit und Martin Weischenfelder. Anschließend
ließen sich auch deren Frauen und Gesinde ,taufen‘. Um Weihnachten 1526
schließlich wurde ein weiterer Bruder, Hans Weischenfelder, in den Bund der Er-
wählten aufgenommen9. Dies geschah in der Hopfenmühle bei Staffelstein, die
Martin Weischenfelder gehörte und häufig als Versammlungsort des Täuferkreises
diente10. Übrigens ,taufte‘ im Herbst 1527 ein Anhänger Huts, Georg Nespitzer,
als ersten Iphofener einen vierten Bruder, den Bäcker Peter Weischenfelder11.

Hans Weischenfelder begleitete Hans Hut nach Passau und zog von dort allein
weiter nach Mähren. In Bamberg, Iphofen und Annaberg im Erzgebirge – dem
Wirkungsort von Adam Ries – warb er für Huts Theologie12.

Neben den Brüdern Weischenfelder erscheinen nur wenige Staffelsteiner als An-
hänger Huts in Aussagen verhafteter Täufer: Die „alt Preßlerin“ und ihre Tochter
Barbara wohnten schon der ,Taufe‘ Hans Weischenfelders 1526 bei13. Barbara, die
„Hawsgenosyn“ (Mieterin) in einem der Stadt lehenbaren Haus war14, beherberg-
te auch Hut15. Der ca. 1529 genannte Täufer Wolf von Staffelstein16 könnte iden-
tisch sein mit dem Besitzer dieses Hauses, Wolf Leher17. Hut soll ferner Kunne
Zindelerin von Staffelstein ,getauft‘ haben, die im Januar 1530 in Frankenhausen
im Gefängnis lag18. Hans Zürl aus Staffelstein, einen jungen Analphabeten, der als
Taglöhner arbeitete, ,taufte‘ Georg Volk, einer der ersten Anhänger Huts, der wie
dieser aus Haina kam; Zürl floh Anfang 1527 nach Uttenreuth19. Das Zentrum der
Täuferbewegung bildete freilich nicht Staffelstein; vielmehr lebten die meisten
Täufer in Uetzing und Umgebung und in Oberküps.

Hut und seine Anhänger verstanden es recht lange, ihre Versammlungen ge-
heimzuhalten. Erst an den ersten Tagen des Jahres 1527 erfuhr der Banzer Abt da-
von und unterrichtete umgehend die fürstbischöflichen Behörden in Lichtenfels.
Da der Bischof und seine Beamten ein Wiederaufflammen des Aufstands von 1525
fürchtete und daher die Täufer als Aufrührer ansah, gingen sie mit Härte vor. So
verhafteten in der ersten Märzhälfte 1527 die Beamten des Bischofs in Lichtenfels,
des Domkapitels in Staffelstein und des Abtes von Banz, offenbar in einer kon-
zertierten Aktion, alle Täufer, deren sie habhaft werden konnten. Man verhörte
sie und verwies anschließend eine Reihe von ihnen des Landes; andere wurden zu
einer Geldstrafe verurteilt.

Die Täuferbewegung war damit noch nicht erstickt. Manche der Verhafteten
hielten trotz der Strafe an Huts Lehre fest; andere hatte man nicht festgenommen;
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ferner gewann der Täufermissionar Georg Nespitzer im Herbst 1527 neue Anhän-
ger um Staffelstein.

Doch nahmen von Dezember 1527 bis Februar 1528 nahmen die Lichtenfelser
Beamten zahlreiche Täufer in Uetzing, Stublang und Oberküps fest.20 Diesmal be-
strafte der Bischof sie drakonisch, so wie es das kaiserliche Mandat gegen die Täu-
fer vom 4. Januar 1528 vorsah. Am 16. Januar 1528 wurden in Bamberg fünf Täu-
fer hingerichtet: Zwei Männer widerriefen und wurden geköpft; eine Frau schwor
dem Täufertum ebenfalls ab und wurde ertränkt; zwei ledige Frauen, die bei ihrem
Glauben blieben, verbrannte man21. 14 Tage später folgte die eingangs erwähnte
Hinrichtung der Brüder Weischenfelder und drei anderer Männer. Vier Täufer aus
dem Raum um Uetzing kamen nach mehrwöchiger Haft mit dem Leben davon22.

Hans Weischenfelder, wohl ein Sohn von Hans oder Martin Weischenfelder,
dürfte die Hopfenmühle geerbt haben. Er wird 1532 und 1535 als Müller in Staf-
felstein genannt23.
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